
 

 

Kriterien zur Schulaufnahme Schule am Gutspark Paunsdorf,                                                                     

Grundschule der Stadt Leipzig für das SJ 2023/24 

 

Die Schule am Gutspark Paunsdorf ist in einem Schulverbund von insgesamt vier Schulen 

integriert. 

Zu dem Verbund gehören folgende Grundschulen der Stadt Leipzig:  

 

Theodor-Körner-Schule    Schlehenweg 32,   04329 Leipzig 

Brüder-Grimm-Schule      Goldsternstr. 23,   04329 Leipzig 

Hans-Christian-Andersen-Schule Luis-Fürnberg-Str. 2,  04318 Leipzig  

Schule am Gutspark Paunsdorf Döllingstr. 25,    04328 Leipzig 

 

Bei der Anmeldung Ihrer Kinder können Sie unter diesen Schulen wählen.  

 

Sollte bei der Anmeldung der Schulanfängerkinder die Anzahl der Anmeldungen die 

vorhandene Kapazität übersteigen, dann werden die Kinder automatisch auf andere Schulen 

in diesem Schulverbund umgelenkt. 

 

Dabei werden die Schüler in folgender Reihenfolge aufgenommen:       

 

1. Schüler, deren Geschwister zum Zeitpunkt der Einschulung unsere Schule besuchen 

 

2. eng umgrenzte Härtefälle  

 

3. Länge des sicheren Schulwegs 

 

 

a) aa) Ermittlung der Schüler, bei denen keine andere Schule im Schulbezirk näher am 

Hauptwohnsitz des Schülers als unsere Schule liegt. Entscheidend ist dabei der 

kürzeste Fußweg gemäß dem Schulwegplan der Stadt Leipzig. Diese werden vorrangig 

aufgenommen.  

bb) Sollten mehr Schüler, für die dieses Kriterium zutrifft, als Plätze vorhanden sein:                                

Ermittlung des kürzesten Fußwegs vom Hauptwohnsitz zur nächsten aufnahmefähigen 

Schule im gemeinsamen Schulbezirk gemäß dem Schulwegplan der Stadt Leipzig.                                                         

Vergleich der beiden Schulwege und Ermittlung des Differenzbetrags (Umweg).                                   

Vorrangige Aufnahme der Schüler, deren Umweg zu der nächsten aufnahmefähigen 

Schule im gemeinsamen Schulbezirk am längsten wäre. 

 

b) Vergabe der übrigen Plätze an die Schüler, für die Nr. 3 a) nicht zutrifft, mit dem 

kürzesten Fußweg von ihrem Hauptwohnsitz zu unserer Schule gemäß dem 

Schulwegplan der Stadt Leipzig.  

 

Bei Gleichrangigkeit entscheidet das Los 

 

 
 
 
 



 

 

 
  


